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BGB § 428; AO §§ 37 Abs. 2, 47, 125, 218, 228, 232; KAG BB §§ 8, 12; VwGO §§ 68, 74, 75 

Erstattung eines Kanalanschlussbeitrages bei Eigentumswechsel
 
1. Maßgeblich für die an die Eigentümerstellung anknüpfende persönliche Beitragspflicht ist allein 
das Grundbuch. Es gilt der grundbuchrechtliche Eigentumsbegriff. Auch Eigenbesitz im Zeitpunkt 
der Entstehung der Beitragsschuld, d. h. wenn der Erwerber eines Grundstücks die tatsächliche 
Gewalt, also seinen Besitz ausgeübt hat, als sei er Eigentümer, ändert nichts an der Beitragspflicht 
des Eigentümers. Dies gilt auch dann, wenn im Grundstückskaufvertrag vereinbart ist, dass der 
Käufer den Beitrag zu entrichten hat. Maßgeblich ist allein die Eintragung ins Grundbuch, weil diese 
für den Eigentumserwerb konstitutiv ist. 
2. Ein Eigentumswechsel und die damit verbundene Einzelrechtsnachfolge im Eigentum lassen eine 
einmal entstandene persönliche Beitragspflicht – wie auch die durch den Bescheid begründete 
Beitragsschuld – unberührt; ein (gesetzlicher) Schuldnerwechsel ist hiermit nicht verbunden. Ist die 
persönliche Beitragspflicht einmal in der Person eines Grundstückseigentümers entstanden, kann sie 
nicht durch Veräußerung des Grundstücks auf den Erwerber übergehen. Denn durch den 
erstmaligen Heranziehungsbescheid ist der Beitragsschuldner für die gesamte entstandene 
Beitragsforderung bestimmt. Geht das Eigentum am Grundstück auf eine andere Person über, so 
wird diese daher nicht erneut beitragspflichtig, obwohl der einmal entstandene Vorteil weiterbesteht. 
3. Wie bei den anderen Vorfinanzierungsinstrumenten gilt auch für eine Ablösungsvereinbarung, 
dass sie nur bis zur Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgeschlossen werden darf; auch die 
weiter erforderliche, durch Zahlung erfolgende Ablösung selbst muss vor Entstehung der sachlichen 
Beitragspflicht stattfinden. Ist für ein Grundstück die sachliche Beitragspflicht entstanden, ist für 
den Abschluss einer Ablösungsvereinbarung wie auch für die Ablösung als solche kein Raum mehr. 
4. Über einen Erstattungsanspruch gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 lit. b) KAG i. V. m. § 37 Abs. 2 AO ist 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 lit. a) KAG i. V. m. § 218 Abs. 2 AO durch Abrechnungsbescheid zu 
entscheiden. Denn insoweit steht eine Erstattung eines geleisteten Beitrages inmitten. 
Meinungsverschiedenheiten sollen mithin nicht sogleich vor Gericht durch eine Leistungsklage 
ausgetragen, sondern in einem Verwaltungsverfahren geklärt werden. Statthafte Klageart ist daher 
die Verpflichtungsklage.  
5. Inhaber des Erstattungsanspruchs nach § 37 Abs. 2 AO ist nicht derjenige, für wessen Rechnung 
oder mit wessen finanziellen Mitteln gezahlt worden ist, sondern derjenige, auf dessen 
(vermeintliche) Rechnung bzw. Abgabenschuld die Zahlung nach dem Willen des Zahlenden, wie er 
im Zeitpunkt der Zahlung der abgabenerhebenden Behörde unter Berücksichtigung der 
Gesamtumstände gegenüber erkennbar hervorgetreten ist, bewirkt worden ist, bzw. derjenige, dessen 
Abgabenschuld nach dem erkennbaren Willen des Zahlenden getilgt worden ist. Wird danach von 
dem Adressaten eines Beitragsbescheides oder von einem Dritten auf die Beitragsschuld des 
Bescheidadressaten gezahlt, ist der frühere Grundstückseigentümer und Bescheidadressat derjenige, 
auf dessen Rechnung gezahlt wurde. Der Leistende bestimmt im Sinne einer Tilgungsbestimmung 
selbst, auf wessen oder auf welche Schuld er leisten möchte. Der Leistende bestimmt im Sinne einer 
Tilgungsbestimmung selbst, auf wessen oder auf welche Schuld er leisten möchte. 



6. Wird danach von dem Adressaten eines Beitragsbescheides oder von einem Dritten auf die 
Beitragsschuld des Bescheidadressaten gezahlt, ist der frühere Grundstückseigentümer und 
Bescheidadressat derjenige, auf dessen Rechnung gezahlt wurde. Hieran ändert sich nichts dadurch, 
wenn bzw. weil sich das Beitragsschuldverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt 
hat und ein anderer zum Zeitpunkt der Erstattung (Allein-)Eigentümer des Grundstücks geworden 
ist. 






























